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Strafanzeige von Bürgermeister Gernot Kaser 

 

Anzeigenerstatter: 

Gernot Kaser, Bürgermeister der Stadt Wedel 

Rathausplatz 3 – 5, 22880 Wedel 

Prozeßbevollmächtigte: Rechtsanwälte Dr. Graf Kerssenbrock und Kolle-

gen, Rendsburger Landstraße 436, 24111 Kiel 

Beschuldigte: 

• Unbekannt 

• Stadt Wedel, vertreten durch den Stadtpräsidenten 

 

Tatvorwurf: 

Verletzung von § 188 StGB - Beleidigung, üble Nachrede und Verleum-

dung gegen Personen des politischen Lebens 

Sachverhalt: 

Hiermit erstatten wir im Namen von Gernot Kaser Strafanzeige gegen un-

bekannt und die Stadt Wedel wegen der im Abwahlantrag, in den 
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Stellungnahmen des Personalrates und auf der Website www.wedel-politik.de erhobenen Be-

hauptungen, die öffentlich und ohne hinreichende Beweise erhoben wurden. 

Begründung: 

1. Behauptungen im Abwahlantrag: Im Abwahlantrag der Stadt Wedel und im öffentli-

chen Protokoll wurden schwerwiegende Vorwürfe gegen Bürgermeister Kaser erhoben. 

Die Anschuldigungen umfassen mutmaßliche Verfehlungen in Bezug auf den Führungs-

stil und den Umgang mit städtischen Ressourcen. Diese Anschuldigungen wurden ohne 

Beweise öffentlich gemacht. 

2. Stellungnahmen des Personalrates: Der Personalrat hat öffentlich Vorwürfe verbreitet, 

die geeignet sind, den Ruf als Bürgermeister erheblich zu schädigen. Es wurde behaup-

tet, Gernot Kaser hätte Mitarbeiter eingeschüchtert und die Stadtverwaltung falsch ge-

führt. 

3. Website www.wedel-politik.de: Auf der Website wurden die Vorwürfe detailliert veröf-

fentlicht und weiterverbreitet. Die Darstellung erfolgte, ohne eine Gegen-Stellungnahme 

oder Entgegnung von Bürgermeister Kaser in angemessener Weise darzustellen. 

Diese Behauptungen wurden in der Öffentlichkeit verbreitet und sind geeignet, das öffentliche 

Wirken von Gernot Kaser erheblich zu erschweren. Sie stellen eine Verletzung von § 188 StGB 

dar, da sie auf seine Stellung im öffentlichen Leben abzielen und gezielt den Ruf als Bürger-

meister untergraben. 

Eine entsprechende Vollmacht von Gernot Kaser ist beigefügt. 

 

 

 

 

Dr. Graf Kerssenbrock 

http://www.wedel-politik.de/
http://www.wedel-politik.de/

